
ERBE RECHTSANWÄLTE

Dr. Joachim Erbe

Seniorpartner, Oberstaatsanwalt a.D., Rechtsanwalt und Gründer der Kanzlei, gebo-

ren 1950;

Studium an der Freien Universität Berlin, Referendariat im Kammergerichtsbezirk, 

parallel hierzu Wissenschaftlicher Mitarbeiter und später Assistent am Lehrstuhl für 

Straf- und Strafverfahrensrecht der Freien Universität Berlin, Promotion mit einer Dis-

sertation zu einem strafprozessualen Thema. Langjährig auf Fragen des Allgemeinen 

Strafrechts, des Strafverfahrensrechts und des Wirtschaftsstrafrechts sowohl in wis-

senschaftlicher Arbeit als auch in der Praxis spezialisiert.

1980 Eintritt in den Dienst der Staatsanwaltschaft Berlin, Schwerpunktstaatsanwalt-

schaft zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität;  dort zuletzt Tätigkeit als Abtei-

lungsleiter im Bereich der Wirtschaftskriminalität; daneben Arbeitsgemeinschaftsleiter 

im juristischen Vorbereitungsdienst, nebenamtliches Mitglied des Justizprüfungsam-

tes sowie Dozent in der universitären Ausbildung und an Polizeischulen.

Seit 1995 Tätigkeit als Rechtsanwalt mit den Schwerpunkten in der Betreuung und 

Begleitung mittelständischer und großer Unternehmen sowie öffentlichrechtlicher

Körperschaften im strafrechtlichen Bereich bei vermögensschädigendem

Verhalten im Unternehmen, beratend im Bereich präventiven Risikomanagements 

zur Verminderung von Haftungsrisiken im Unternehmen, bei der Bekämpfung der 

Korruption und im Bereich Compliance; forensische Kompetenz als Strafverteidiger 

in Großverfahren der Wirtschaftskriminalität.

Ehrenamtliche Tätigkeit / Ausbildungstätigkeit

Nebenamtliches Mitglied des Gemeinsamen Justizprüfungsamtes der Länder

Berlin und Brandenburg und des Länderübergreifenden Gemeinsamen Prüfungsam-

tes für die Tätigkeit auswärtiger Rechtsanwälte in Deutschland; Tätigkeit in der juristi-

schen Ausbildung von Referendaren sowie im Bereich der Fortbildung von Richtern, 

Staatsanwälten und Ermittlungsbeamten.


